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Verfasservertrag  LSSN e.V. –  ENTWURF 

 

Zwischen dem Lean Six Sigma Network e.V., StEP Business Center, Curiestr. 2, 70563 

Stuttgart, im Folgenden als LSSN e.V. bezeichnet und 

_____________________________, ______________________________, 

_____________________________, im Folgenden als Verfasser bezeichnet, wird 

nachstehender Verfasservertrag geschlossen: 

 

 

§ 1Vertragsgegenstand 

1) LSSN e.V. beabsichtigt das Werk „Lean Six Sigma Handbuch“, im Folgenden als Werk 

bezeichnet, als Schulungsgrundlage für Green Belt und Black Belt Trainings herauszugeben. 

2) Das Werk wird von einer Verfassergemeinschaft bearbeitet. Der Verfasser überslässt dem 

LSSN e.V. den von ihm erarbeiteten Beitrag zur Veröffentlichung im Werk. 

 

§ 2 Rechtseinräumung 

1. Der Verfasser räumt dem LSSN e.V. für alle bekannten Nutzungsarten die räumlich, 

zeitlich und inhaltlich unbeschränkten und ausschließlichen Rechte zur Vervielfältigung und 

Verbreitung des Beitrags für die erste und alle weiteren Auflagen und Versionen ein. 

2. Die Rechtseinräumung erstreckt sich auf die Verwertung sowohl als Selbstverlag als auch 

durch die entgeltliche oder unentgeltliche (auch teilweise) Vergabe von Rechte an Dritte, 

insbesondere auch auf die folgenden Rechte: 

 a) das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes oder Teilen davon in allen 

gedruckten Formen und Ausführungen, auch in Form des ganzen oder teilweisen 

Vorabdrucks und Nachdrucks; 

b) das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung von Ausgaben des Werks oder Teilen 

davon, die auf Ton-, Bild-, multimedialen und sonstigen Speicher- und Wiedergabemedien 

publiziert werden, unabhängig von der technischen Ausstattung (z.B. CD, DVD, Blue Ray - 

Disc und sonstigen Datenträgern); 
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c) das Recht, das Werk ganz oder Teile davon in elektronische Datenbanken, elektronische 

Datennetze, Internetdienste, usw.  einzuspeichern und zu speichern und mittels digitaler 

oder anderweitiger Speicher- und Übertragungstechnik einer Vielzahl von Nutzern derart, 

insbesondere im Rahmen sog. „on demand“-Dienste oder als eBook, zur Verfügung zu 

stellen, dass diese das Werk oder Teile davon auf jeweils individuellen Abruf kurzfristig 

mittels eines Computers, Handys, Fernsehgerätes und/oder sonstigen Gerätes unter 

Einschluss sämtlicher Übertragungswege (z.B. Kabel, Funk, Satellit o.ä.) und sämtlicher 

Übertragungsverfahren empfangen können; 

d) das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes oder Teilen davon, 

insbesondere auch durch digitale, fotomechanische oder ähnliche Verfahren (z.B. Digital- 

oder Fotokopie) durch Dokumentenlieferdienste; 

e) das Recht der Verbreitung des Werkes oder Teilen davon durch Rundfunk und/oder 

Fernsehen einschließlich Drahtfunk, Kabel- und Satellitenfunk und ähnlicher 

Übertragungsmedien, gleichgültig ob in digitaler oder analoger Form; 

f) das Recht, das Werk oder Teile davon in allen vertragsgegenständlichen Nutzungsarten 

gewerblich oder nichtgewerblich auszuleihen und/oder vermieten; 

g) das Recht, das Werk oder Teilen davon unentgeltlich, durch ganzen oder teilweisen 

Abdruck, Sendung oder sonstige Wiedergabe, auch im Internet, zur Werbung durch den 

LSSN e.V. oder Dritte, einschließlich für dessen/deren Produkte zu nutzen; 

h) das Recht der Übersetzung in andere Sprachen und Schriften (einschließlich 

Blindenschrift) und die Auswertung dieser Fassungen nach allen vertragsgegenständlichen 

Nutzungsarten; 

i) das Recht, das Werk auch im Rahmen anderer Werke und Nutzungsformen ganz oder 

teilweise in körperlicher oder unkörperlicher Form zu archivieren, in Sammlungen und/oder 

Datenbanken aufzunehmen und Dritten den Zugang zu dem Werk in welcher Form auch 

immer zu gestatten. 

3. Ferner räumt der Verfasser dem LSSN e.V. auch die räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkten und auschließlichen Rechte zur Verwertung (Verlagsrecht) für die im 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unbekannten Nutzungsarten ein. Die Rechtseinräumung 

erstreckt sich auf die Verwertung der Nutzungsrechte sowohl im eigenen Verlag als auch 

durch entgeltliche oder unentgeltliche (auch teilweise) Vergabe von Rechten an Dritte.  
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§ 3 Gewährleistungen des Verfassers 

1. Der Verfasser steht dafür ein, dass er berechtigt ist, über das Verlagsrecht allein zu 

verfügen und dass er dieses bisher weder ganz noch teilweise anderweitig vergeben hat und 

vergeben wird. 

2. Der Verfasser  versichert, dass durch den von ihm bearbeiteten Teil einschließlich der von 

ihm gelieferten Bild- und/oder Textvorlagen die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Er 

stellt den LSSN e.V. insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter einschließlich der Kosten 

der Rechtsverteidigung und/oder der Rechtsverfolgung vollumfänglich frei. Dies gilt auch, 

soweit der Verfasser Mängel des Beitrages zu vertreten hat. 

§ 4 Werkumfang und Ablieferung 

1. Über Inhalt, Umfang und Manuskriptabgabetermine, sowie Formen der Manuskriptabgabe 

des vom Verfasser bearbeiteten Beitrags stimmen sich Verfasser und LSSN e.V. ab. 

2. LSSN e.V. hat das Recht, den Beitrag des Verfassers redaktionell zu überarbeiten, zu 

ergänzen bzw. ggf. zu kürzen. Die Druckfreigabe ist Sache der Redaktion. 

 

§ 5 Pflichten des Verfassers 

1. Der Verfasser hat während der Dauer dieses Vertragsverhältnisses sich jeden das Werk 

eventuell schädingenden Wettbewerbs, insbesondere durch anderweitige Vervielfältigung 

und Verbreitung eines gleichen oder konkurrierenden Werkes bzw. Beteiligung an einem 

solchen Werk, zu enthalten. 

 

§ 6 Pflichten des LSSN e.V. 

1. Der LSSN e.V. ist verpflichtet für das Werk eine sachgemäße Werbung, Herstellung und 

Lieferung durchzuführen. 

2. Nach Bestellung (Zahlungseingang) von externen Kunden und/oder Vereinsmitgliedern 

werden die benötigten Exemplare an den vorgesehenen Empfänger innerhalb von 7 Tage 

kostenpflichtig versendet. 

3. Die Festsetzung des Ladenpreises sowie dessen spätere Anpassung an die wirtschaftliche 

Entwicklung ist Sache des LSSN e.V. 

4. Der LSSN e.V. ist verpflichtet, den Verfasser während der Dauer seiner Mitarbeit im 

Verzeichnis der Verfasser namentlich zu nennen. 
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§ 7 Vergütung und Verfasserexemplare 

1. Der Beitrag ist frei von jeglichen Verfasserhonoraren. 

2. Der Verfasser erhält für seine Mitarbeit am Werk ein Freiexemplar des Gesamtwerkes in 

der sein Beitrag erscheint.  

3. Die Verfasser ist berechtigt, für seine eigene Schulungen sämtliche Titel des lieferbaren 

LSSN e.V.-Verlagsprogramms einschließlich der Fortsetzungen des Werkes zum 

Verlagsabgabepreis (das ist der vom LSSN e.V. festgesetzte Ladenpreis abzüglich des vom 

LSSN e.V. an dem Verfasser gewährten Rabatts.) direkt beim LSSN e.V. zu erwerben und darf 

diese auch an seine Kunden weiterverkaufen so lange er Firmenmitglied beim LSSN e.V ist. 

4. Der LSSN e.V. gewährt dem Verfasser einen Rabatt in Höhe von 30 % (dreizig prozent) des 

Ladenpreises auf sämtliche Titel des lieferbaren LSSN e.V.-Verlagsprogramms einschließlich 

der Fortsetzungen des Werkes. 

 

§ 8 Überarbeitung und Aktualisierung des Werkes 

1. Hält der LSSN e.V. eine Überarbeitung und/oder Aktualisierung des Beitrages für 

erforderlich, so wird der Verfasser so rechtzeitig informiert, dass dieser sie vornehmen kann.  

2. Ist der Verfasser nicht bereit oder nicht in der Lage, eine notwendige Überarbeitung 

und/oder Aktualisierung in angemessener Frist vorzunehmen, scheidet er aus der 

Bearbeitung des Werkes aus und verliert somit seine Rabattrechte. Der LSSN e.V. ist dann 

berechtigt einen neuen Verfasser zu suchen und den dann vorliegenden Beitrag zu ändern, zu 

ergänzen, zu aktualisieren, usw.  
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§ 9 Schlussbestimmungen 

1. Ergänzend zu diesem Vertrag gelten die Bestimmungen des Urheber- und Verlagsrechts. 

2. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Vertragsänderungen oder Vertragsergänzungen 

bedürfen der Schriftform unter ausdrücklicher Bezugsnahme auf diesen Verlagsvertrag und 

der schriftlichen Bestätigung durch alle Vertragspartner. 

 3. Sollten einezelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der Vertrag 

im Übrigen gültig. In einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung von den 

Vertragspartnern durch eine gültige Vereinbarung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und 

juristischer Sinn dem der mangelhaften Bestimmung möglichst nahe kommt. 

 

 

______________________________________________________ 

Datum /Ort / Unterschrift (Verfasser) 

Name: ______________________________ 

Position:_____________________________ 

Firma: ______________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Datum/Ort / Unterschrift (LSSN e.V.) 

Name: Jorge Paz Rivero 

Position: Geschäftsführer & Vorstandsmitglied 

Firma: Lean Six Sigma Network e.V. 


